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Amtlicher Theil.

Gesetze; Derordnungen der Reichsbehörden.

Die General-Akte der Brüsseler Antisllaverei Konjerenz hat die Genchmigung des Reiche

lages erhalten. Der wesentliche Inhalt derselben ergiebt sich aus der nachstehend abgedruckten,

dem Reichstage vorgelegten Deulschrift:

Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat die Verhinderung des Sllavenhandels den

Gegenitand internationaler Verhandlungen gebildet. Es bezogen sich hierauf die auf dem

Wiener Kongreß abgegebene Erllärung vom 8. Februar 1815 sowie die Beschlüsse des Kon

Kresses zu Veronn vom 28. November 1822, welche indeß die Ueberwachung des Sllaven

handels nicht näher regelten. Auch der Beschluß der deutschen Bundesversammlung vom

15. Juni 1815 spricht nur im Allgemeinen aus, daß der Negerhandel gleich dem Seeraube

bestraft oder mit der Strase des Menschenraubes oder „Zmit einer ähnlichen schweren Strase-

belegt werden soll. Eingehendere Bestimmungen enthielten die über die Unterdrückung des

Ellavenhandels zur See zwischen verschiedenen Staaten abgeschlossenen Verträge. So hatten

die Hansestädte sowie Preußen in den ahie 1837 bezw. 1811 Vereinbarungen mit anderen
Michten getrossen, und zwar Preußen als Mitlontrahent des zwischen ihm, Großtbritannien,
Frankreich, Rußland und Oesterreich 4 ist später beigetreten unter dem 20.

zember 1811 abgeschlossenen und von allen diesen Staaten mit Ausnahme Frankreichs raln

jizirien Vertrages (Preußische Geseß-Sammlung von 1811, S. 3715. In diesen Vertrag ist

das Deutsche Reich durch Uebereinlommen vom 20. Mär; 1879 (Reichs Geseublat von 1880,

2. 10 eingetreten, nachdem bereits der Bundesrath des Norddemschen Bundes durch Be

schuß vom 29. Juni 1868 (§* 224 der Protokolle, den Beitritt des gesammten Bundes zu

den erwähnten Verträgen angeregt hatte.
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In den Artileln VI und IX der Gencral-Atte der Berliner (Kongo-) Konferenz haben

diejenigen Mächte, welche innerhalb des lonventionellen Kongobeckens einen Einfluß ausüben,

die Verpflichtung anerkannt, mit allen zu Gebote stehenden Mitteln dem Sklavenhandel nicht

nur zur See, sondern auch zu Lande entgegenzutreten.

Die Erfahrungen, welche mit der fortschreitenden Erschließung Afrikas in Bezug auf

den Sklavenhandel gemacht worden sind, ließen indeß eine erfolgreiche Bekämpfung desselben

nur von einem vereinten und vlanvollen Zusammengehen aller betheiligten Mächte erwarten.

Um ein solches herbeizuführen, trat im November 1889 auf Einladung Seiner Majestär

des Königs der Belgier in Brüssel eine Konferenz zur Berathung von Maßregeln zur Be

tämpfung des Sklavenhandels zusammen, welche nach eingeholter Bestimmung Seiner Majestät

des Laisers auch von Dentschland beschictt worden ist. Es nahmen an dieser Konferenz

Theil die Signatarmächte der Berliner (Kongo-: Konferenz. Außerdem waren vertreten Seine

Majsestät der König von Belgien als Souverän des unabhängigen Kongostaates, Seine

Majestäir der Schab von Persien und Seine Hohrit der Sultau von Sansibar.

Ein festes Programm war jür die Antisliaverei Konferenz nicht ausgestellt worden.

Als Zweck wurde nur bei der Einladung angegeben, die Vereinbarung wirtsamer Mittel zur

Bekämpfung
des Sklavenhandels im Innern,

der Jagd auf Sklaven, welche zum Verkauf bestimmt sind, und der Fortführung

vdon Stlaven zur Sre.

Demgemäß sind die einzelnen Eutwürse, welche den Gegenstund der Berathungen ge-

bildei haben, der Konferenz erst allmälig im Laufe der Verhandlungen zugegangen.

Die Ergebnisse der Beschlüsse wurden in der auliegenden General-Akte nebst Della-

ration zusammengestellt.

Von den sieben Kapiteln der General-Akte enthalten die ersten vier Bestimmungen

über die Betämpfung des Stlavenhandels an den Ursprungsorten, über die Ueberwachung der

Karawanenstraßen behuse Verhinderung von Sllaven Transporten zur Küste, über die Unter

drückung des Sllavenhandels zur See und über Maßregeln in denjenigen Bestimmungsländern

der Sklaven, in welchen die Sklaverei nuch als gesenliche Einrichtung anertannt ist. Kapitel V.

sieht behufs Sicherung der Durchsührung der vorgedachten Bestimmungen die Errichtung eines

internationalen Bürcaus im Sansibar und einer Nachrichtenvermittelungsstelle in Brüssel vor.

Kapitel VI ha# Maßregeln zur Einschränlung des Spirimosenhandels in Afrita zum Gegen

stande, und Kapitel VIl enthält Schlußbestimmungen.

Zur Unterdrückung des Stklavenhandels an den Bestimmungsorten (Lapitel 1I) wird

eine Anzahl von Maßregeln empfohlen, welche im Wesentlichen darauf hinauslausen, den Einfluß

der zivilisirten Mächte bis zu den Gegenden auszudehnen, in welchen noch Sklavenjagden stait-

sinden. Zu den vorgeschlagenen Maßregeln gehört vor Allem die Anlegung von Stationen im

Innern Afrilas. Dieselben haben in erster Linie die Aufgabe, den Sklavenraub und den

Transport von Sklaven nach der Küste zu verhindern bezw. die bei derartigen Gelegenheiten

vorgefundenen Sllaven in Freiheil zu setzen: andererseits sollen sie den einheimischen Völker

schaften als Stützpunlte bei seindlichen Angriffen dienen, die Kriege zwischen den einzelnen

Stämmen vermindern, die Neger zum Landbau und zur Arbeit heranziehen und ihnen die

Segnungen der Zivilisation bringen: endlich liegt ihnen ob, dem Handel, den Missionen, den

Forschungsreisenden und allen Denienigen Schutz zu gewähren, deren Wirkung zur Ausrottung

der Stklaverci beiträgt.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird den Signatarmächten die Verpflichtung

anserlegt, gegen den Stlavenhandel und die damit im Zusammenhange siehenden Verbrechen

angemessene Strasgesetze zu erlassen. Das Slrafgesetbuch für das Deutsche Reich, dessen Be-

stimmungen jetzt auch auf unsere Besitzungen in Ost und West-Afrila in Anwendung kommen,
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enthält in dieser Beziehung manche Lücke. Ter Entwurf eines Gesetzes, welches diesem Mangel

abhilst, befindet sich im Stadium der Vorbereitung.

Ferner soll der Handel mit Wafjen und Munition in Afrita einer strengen Kontrole

umterworfen werden. Die hierauf bezüglichen, für die Durchführung der Zwecke der Konferenz

besonders wichtigen Vorschriften bezwecken, den Sklavenjägern durch Vorenthaltung von Waffen

ihre Ueberlegenheit über die ihnen jebt zum Opfer fallenden Negervölterschaften zu nehmen.

Allc Wasfen, welche nach Afrika in einer vom 20. Grad nördlicher bis zum 22. Grad süd-

licher Breite reichenden Zonc #dic deutschen Schutzgebiete fallen sämmtlich in dieselbe, mit Aus

nahme von Südwest-Afrita, welches von der südlichen Gren#linie der Zone durchschnitten wird),

eingehen, sollen in staatlichen oder unter siaatlicher Aussicht stehenden Depots gelagert werden.

Aus diesen dürfen für den Handel nur Steinschloßgewehre und gewöhnliches Pulver entnommen

werden. Dagegen besicht für alle Schußwassen verbesserter Konstrultion die Beschränlung, daß

dieselben, abgesehen von den für die Ausrüstung der Polizeimannschaften und Schutztruppen

nöthigen Gewehren, nur nach erfolgter Abstempelung an bestimmte einzelne Personen verabsolgt

werden dürfen, die zu diesem Zweck auf Zeit ausgestellte und im Falle des Mißbrauches wider-

tufliche Erlaubnißscheine besitzen müssen.

Im Kapitel I! wird in Aussicht genommen, insbesondere die Ausgangs und

Krenzungspunkic der Karawanenstraßen unter scharfe Ucberwachung zu nehmen, um den Traus

vort der Stlaven nach der Küste zu verhindern. Die Karawanen sollen in Bezug auf die

Zusammensetzung ihres Personals einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. Die

hierbei gefundenen Sklaven sind freizulassen, und es ist für ihre Heimsendung oder für ihr

sonstiges Fortkommen Sorge Zu tragen.

Kapitel III behandelt die Unterdrückung des Sklavenhandels zur Sce.

In dieser Beziehung ist daran zu erinnern, daß England bekanntlich seil Anjang dieses

Jahrhunderts mit einer ganzen Reihe von europaischen und außereuropäischen Stmaten Bertrage

gsschlossen hat, welche im Wesentlichen darauf beruhen, daß die verlragschließenden Theile gegen.

setig ihren Kriegsschiffen das Recht zugestehen, die unter der Flagge des anderen Slaates

jahrenden Kaussahrteischisse im Falle des Verdachtes des Stklavenhandels anzuhalten und zu

durchsuchen. In einen dieser Verträge, welcher unter dem 20. Dezember 1811 mit Preußen

und anderen Mächten geschlossen wurde, ist, wie erwähnt, Dentschland im Jahre 1870

eingetreten.

Nach diesem sogenannten „Onuininpelvertrag“ war jede der Signalarmächte verpflichtet,

den Krenzern der übrigen Signatarmächte Vollmachten zur Durchsuchung der verdächtigen

Schisse ihrer Flagge auszustellen. Wurden Stlaven an Vord eines Schisfes vorgesunden, so

war es zur Aburtheilung in einen Hasen derienigen Nation zu bringen, deren Flagge es führte.

Als geographische Grenze der vorgesehenen Maßregeln war der 32. Grad nördlicher Breite

und der 35. Grad südlicher Breite, die Osttüste von Amerila zwischen diesen beiden Graden

und der 80. Grad östlicher Länge bezw. die Ostlüste von Vorderindien festgesent.

Behufs einheitlicher Negelung dieser Materic war auf der Konserenz ein Entmurf auf-

gestellt worden, welcher auf dem Prinzin der erwähnten Verträge beruhte, indem er zugleich

5 Recht der Ueberwachung auf eine Zonc beschränkie, welche sich vom Norden des Isthmus

von Zuez an der afrikanischen Küste bis zum 25. Grade südlicher Breite erstreckt und die Insel

Madagaskar sowie die Küsten des Rothen Meeres, Arabiens und des Persischen Meerbuseus

enschließt. Die Ueberwachung sollte sich auf Segelschifse beschränken, und über aufgebrachte

Scchisse sollten gemischte Gerichte entscheiden.

Gegen diesen Eutwursf ktrat auf der Konferenz Widerspruch hervor: derselbe führte zu

der Ausstellung eines Gegenentwurfes. Letiterer legte das Hauptgewicht auf Maßregeln, durch

welche die einheimischen Schisse in Beziehung auf das Recht der Flaggenführung bestimmten

Beschränkungen unterworfen werden, und gestattete andererseits den Kreuzern der Vertrags-
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mächte nur, verdächtige einheimische Schisse behuss Festsicllung des Rechts zur Flaggenführung

anzuhalten, und auch dies nur unter vielfachen Kautelen gegen einen elwaigen Mißbrauch.

Aus der Verschmelzung beider Eutwürfe entstand ein Projekt, welches die Grundlage

für die Beschlüsse der Antistlaverei Konferenz gebildet hat. Dieselben beschränkten, ebenso wie

der erste Entwurf, die Maßregeln zur Unterdrückung des Sklavenhandels zur See auf eine

bestimmte Zonc, welche im Artikel XX1I der General Akte näher bezeichnet ist. Im Uebrigen

ist darin, dem zweiten Entwurf entsprechend, das Schwergewicht auf Kontrolmaßregeln der

einzelnen Vertragsmächte über die Schiffe ihrer Flagge gelegt. Verdächtige Schiffe von weniger

als 500 Tonnen Gehalt lönnen angehalten und ihre Schiffspapiere einer Prüfung unterworfen

werden. Die Aburtheilung angehaltener Fahrzeuge erfolgt durch die nalionalen Behörden. Im

Falle ungerechtfertigten Anhaltens ist eine Entschädigung zu zahlen, deren Höhe cventuell durch

ein schiedorichterliches Verfahren sestzustellen ist.

Das Durchsuchungsrecht ist nur insofern ausgenommen, als die von England früher

geschlossenen Verträge wegen Unterdrückung des Stklavenhandels zur Ser, darunter auch der

für Deutschland maßgebende Quintupelvertrag von 1811, für die ostafrikanischen Gewässer und

für Schisse von einem Gehalte unter 500 Tonnen die Stlavendhaus haben in der Regel

leinen größeren Tonnengehalt mit einigen Modifilationen aufrecht erhalten werden.

Um die deutschen Kriegsschisfse in die Lage zu setzen, das in diesen Verträgen stipulirte

Durchsuchungsrecht auch gegenüber anderen als den durch den Quiniupelvertrag betroffenen

Schisfen auszuüben, ist der Eintritt in sämmtliche Verträge beabsichtigt, welche England in dieser

Beziehung mit den Usermächten des Nothen Mceres und Persischen Meerbusens abgeschlossen hat.

Das Kapitel I der General-Akte findet nur Anwendung auf diejenigen Länder, in

welchen die Sklaverei noch als gesetzliche Emrichtung anertannt ist, das heißt hauptsächlich auf

die türtischen und persischen Besitzungen in Asien, sowie auf diejenigen afrikanischen Gebiete, in

welchen das Institut der Hausstlaverei seil langer Zeit besteht und alle Verhältnisse derartig

beeinslußt, daß eine sofortige Aufhebung zu nachtheiligen und nnabsehbaren Folgen führen könnte.

In diesen Ländern soll durch eine Unterbindung der Zufuhr von Stlaven die Sklaverei selbs

allmälig zum Erlöschen gebracht werden. Die in Betracht kommenden Mächte verpflichten sich,

die Einfuhr, Ausfuhr und den Transit afrilanischer Sklaven sowie den Handel mit solchen in

ihren Gebieten zu verhmdern und eine Reihe von Kontrolmaßregeln zu diesem Zweck einzu-

führen. Die diplomatischen und lonsularischen Beamten sowie die Marineosfiziere der Ver-

tragsmächte nehmen an dieser Komrole in gewissem Maße Theil.

Behufs Ausführung der in den ersten vier Kapiteln enthaltenen Bestimmungen soll

nach Kapitel V ein Bürcau in Sansibar (Dureau internationale marilime) und eine Nach-

richtenvermittelungsstelle in Brüssel eingerichtet werden. An letzteres Büreaun sind von den

Mächten die in Ausführung der Konferenzbeschlüsse erlassenen Gesetze und Verordnungen sowie

siatistische Nachrichten über den Sllavenhandel und den Handel mil Wassen und Spiritnosen

einzusenden. Das Brüsseler Büreau verösfsentlicht die ihm zugehenden Mittheilungen ebenso

wie den alljährlich von dem Bürcau in Sansibar über seine Thäligleit erstatteten Bericht.

Wenn auch nicht in einem formellen, so doch in einem materiellen Zusammenhange

mit dem eigentlichen Zweck des Abtommens, der Belämpfung des Sllavenhandels, stehen die

Bestimmungen des Kapilels VI über die Einschränlung des Spirituosenhandels in Afrita.

Auf der Berliner (Kongo) Konferenz war ein Antrag angenommen worden, welcher

in Form eines Wunsches es als erstrebenswerth bezeichnete, daß zum Zweck der Erhaltung der

einheimischen Bevölkerung in Afrika bezüglich des Handels mit Spirituosen eine Vereinbarung

zu Stande käme, welche den in Betracht lommenden Interessen der Menschlichkeit und des

Handels Rechnung tragen möchte. Im Anschluß hieran beschäftigte sich die Brüsseler Konferenz

eingehend mit der Frage, in welchen Gebielen die Einfuhr von Svirituosen ganz unstatthaft

und in welchen sie zu beschränlen sei. Als wirlsames Mittel einer solchen Einschräntkung wurde



die Belegung mit Zöllen allseitig anerkannt; im Uebrigen siellen die Bestimmungen, welche auj

der Konferenz schließlich die Zustimmung der Mächte gesunden haben, nur einen ersten Versuch

dar, für dessen Dauer ein zeitraum von sechs Jahren vorgesehen worden ist.

Für die ersten drei Jahre sollen die Mächte, welche in ihren in der bezeichneten Zone

belegenen afrikanischen Besibzungen bisher leine oder nur niedrigere Spirituosenzölle hatten, die

selben in minimo auf 15 Franken für den Hektoliter 50 gradigen Alkohols normiren.

Nach Ablauf der ersten drei Jahre darf der Zoll auf 25 Franken erhöht werden.

Nach Dcendigung der sechsjährigen Versuchsperiode soll nach Masgabe der gemachten Erfahrungen

eine neue Vereinbarung getroffen werden.

Das siebente Kapitel der General-Alte enthält Bestimmungen über die Zeichnung und

die Ratisikation der Alte, über den nachträglichen Beitritt zu derselben und über elwaige spätere

Abänderungen.
Die Zeichnung der General-Alte ist unter dem 2. Juli 1890 durch die Vertreter der

betheiligten Mächte erfolgt. Für Holland und die Türtei, welche nachträglich gezeichnet haben,

war das Protokoll offen gehalten worden.

Die Ratisikation hat spätestens innerhalb eines Jahres von der Zeichnung an zu erfolgen.

Neben den Bestimmungen der General Akte ist ein besonderes Spchialabkommen ge-

trossen worden, welches sich auf die Erhebung von Einfuhrzöllen in dem lonventionellen Longo-

becken bezieht.

Der Kongostaat machie nämlich geltend, daß er die Verpflichtungen, welche sich aus

den Bestimmungen der General-Akte über die Belämpfung des Stlavenhandels ergeben, nicht

werde übernehmen lönnen, wenn ihm nicht durch eine Abänderung des Artitels IV der

Gencral-Akte der Berliner (Kongo-) Konserenz das Recht zugestanden würde, für den Import#

von Waaren Zölle zu erheben. »

Es wurde beschlossen und in einer besonderen Deklaration ausgesprochen, daß den

jenigen Mächten, welche innerhalb des lonventionellen Kongobeckens Besitzungen hälten, soweit

üe einer Autorisation hierzu bedürften, gestattet sein solle, einen Einfuhrzoll bis zu 10 Prozent

vom Werthe der eingeführten Waaren zu erheben.

Auch die holländische Regierung, welche sich anfänglich dem Antrage des Kongostaates

gegenüber ablehnend verhiell, hat ihren Widerspruch nachträglich ausgegeben. Die Regierung

der Vereinigten Staaten von Amerika, welche der General-Alte der Berliner (Kongo-) Kon

serenz nicht beigetreten war und aus diesem sormellen Grunde auch die Dellaration zu unter

Feichnen nicht in der Lage war, hat in einem Sonderabtommen mit dem Kongostaate auf die

seinerzeit vertragsmäsßig erworbene Eijuhrfreiheit verzichtet.

Auf Grund des § 1 des Gesetzes, betreffend die Nechtsverhältnisse der deutschen Schutz

gebiete (R.-G.-Bl. 1888, S. 75), der Kaiserlichen Verordnung vom 21. April 1886 und des

 I1 #des Gesetzes vom I. Mai 1870 ist den nachbenannien Personen:

a) dem inlerimistischen Kaiserlichen Kommissar für Tugo Grasen Pseil,

1b) dem stellvertretenden Selretär bei dem Kaiserlichen Kommissariat für Togo

Gerichtsaktnar v. Hagen in Fällen der Abwesenheit oder Verhinderung des

interimistischen Kommissars
für ihre Person und die Daner ihrer amtlichen Thätigleit im Schutzgebiete von Togo die

Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheschließungen bezlüglich aller Personen, welche

nicht Eingeborene sind, sowie die Geburten, Heirathen und Sterbefälle derselben zu beurkunden.
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